
Vermerke zum Planverfahren

1.  Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ................. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 die Aufstellung des Flächennutzungsplans beschlossen. 
 Der Aufstellungsbeschluss wurde am  ortsüblich bekannt gemacht.

2.Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Flächen-
nutzungsplans in der  Fassung vom  hat in der Zeit vom ..................................... 
bis  ........................... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Flächennutzungs-
plans in der Fassung vom  hat in der Zeit vom ................. bis .......................... 
stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom ...................... 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  in der Zeit vom ......................  bis beteiligt.

5. Der Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom  ..................... 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  in der Zeit vom ................. 
bis  ......................... öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtrats vom ......................... den Flächen-
nutzungsplan in der Fassung vom ................... festgestellt.

Penzberg, den                                Stadt Penzberg

                                                       ....................................
                                                       Stefan Korpan
                                                       Erster Bürgermeister                   (Siegel)

7. Das Landratsamt hat den Flächennutzungsplan mit Bescheid vom ................... 
AZ ...................   gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Weilheim, den                                 höhere Verwaltungsbehörde

                                                       .................................... 
                                                       Landratsamt                              
                                                       Weilheim-Schongau            (Siegel LRA)
                                                                                                                    

8. Ausgefertigt

Penzberg, den                                Stadt Penzberg

                                                       ....................................
                                                       Stefan Korpan
                                                       Erster Bürgermeister                   (Siegel)

9. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans wurde am ............. 
gemäß § 6 Abs. 5  BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan 
mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Der Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam. 

Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit 
des Flächennutzungsplans einschl. Begründung und Umweltbericht wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

Penzberg, den                                Stadt Penzberg

                                                       ....................................
                                                       Stefan Korpan
                                                       Erster Bürgermeister                   (Siegel)

33. Änderung des Flächennutzungsplans für die Ausweisung einer 
gewerblichen Baufläche und eines Schutzstreifens "Ortsrandein-
grünung" für die Grundstücke  Fl.-Nrn. 1143/49 und /50 der Ge-
markung Penzberg.

Legende zur Flächennutzungsplanänderung:

Geltungsbereich der 
Änderung

Gewerbliche BauflächenG Mischwald

H

M

Natürlicher und naturnaher
Wald (Hochmoorwald)

Grünfläche für Dauerklein-
gärten

bestehende Straße Wohnbaufläche

Die bisherigen Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Penzberg 
vom 30.04.2002 werden für den in dieser Änderung betroffenen Bereich der Grundstücke Fl.-
Nrn. 1143/49 und /50 Gemarkung Penzberg wie folgt geändert:

Schutzstreifen
"Ortsrandeingrünung"
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E-mail: mp@probst-penzberg.de

Architekturbüro  Wolfgang Zach
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